
H- -'flfrf? 'f der Beilagen zu den stenographisrnci1 Protokolien des Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER 
'.FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

XIll. Gest'Tzgel,ungsperiode 

Zl. ~10.192-Parl./72 Wien, am 21.August 1912 

An die 

Kanzlei des P~äsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 H i e n 

nie schriftliche parlamentarische 

Anfr~ge Nr.583/J-NR/72, die die Abgeordneten 

:2ef,:'Dsbu"C'~;er und Genossen am 5. Juli 1912 an mich 

richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Gemäß Art. 31 b \:~ lit.b des 

3VG.1929 in der derzeit geltenden Fassung, haben 

die Landesschulräte für die Beset~ung dieser Dienst­

posten des Bundes für die bEi den Landes- und Be­

zirksschulräten tätigen S~hulaufsichtsbearnten sowie 

fUr die Betrauung von Lehrern mit Schulaufsichts­

funktionen Dreiervorschläge zu erstatten. Im Hin­

blick auf den letzte~ Halbsatz dieser Bestimmung ist 

es nicht m6g1ich, nur den jeweilS dienstrangältesten 

Hauptschuldirektor eines Schulbezirkes mit den 

Agenden eines verhind~rten Bezirkssc~uJ~nspektors 

zu betrauen, da dies die Umgehung einer verfassungs­

gesetzlichen Bestimmung darstellen wUrde. 

Im Ubr~gen mUßte in der Einschränk~ng 

der Betraubarkeitmit diesen Agenden auf Hauptschul­

direktoren ein weiterer Verstoß geg~n den Artikel 3 

des 3ta&tsgrundgesetzes vom 21.12.1867, RGBl.Nr.142, 

erclickt werden~ zumal der zahlenmäßig große Personen­

kreis ande~er ~flichtschullehrer (H&aptschulhauptlehrer, 
Haup"vschuloberlehrer) von der Betrau')ng mi t diesen" 

Agenden von vornherein ausgeschlossen wäre. 
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Des weiteren darf ich d2rauf hin-

welsen, daß bei Entsprechung der vorges~hlagenen 

Betrauungsform eine zus~tzliche) in kei~~m Verhä!tnis 

~c.;.:.'> vOT'zunehuendeD MaJ~nahme stehende Erhöhung des 

Kostenaufwandes eintreten würde. Dies ~eshalb~ da . 
J.m 

Falle der Betrauung des dienstältesten ni~ektors 

eines Schulbezirkes mit den Agenden eines Bezirka-

sC:>J.li :,.spektors eine Ref1wdierung seiner Bezüge durch 

den Bund aus dem finanzgesetzlichen Ansatz der 

Schulaufsicht für die D2.uer der Be-,:nl.uung er'i'!)lge::1 

müßte. Da es sich bei dem zu betra.!..4enden Pflichtschul-

direktor um einen ~ehrer han6elt. könnte die den Be­

zirksschulinspektoren normalerweise gewährten Neben-

gebühren für die Abgeltung von Mehrleistungen nibht 
• • ~ • ~. •• n ., ~ 1 I -I ) nerangezogen werden. Es m~~te Vle~menr gema~ ~ {. \_ 

des Gehaltsgesetzes 1956 dem genannten Pflichtschul-

direktor far die Dauer der Betreuung eine Dienstzu-

lage in der Hahe des Unterschiedsbetrages zwis~hen 

seinem Gehalt ( einschließlich der fUr die Bemessung 

des Ruhegenusses anrechenbaren Zulag~~) und ~~m Gehalt 

(eins~hließlich der fUr die Bemessup~ des Ru~~ge-

nusses anrechenbaren Zulagen), der ihm gebUhren würde, 

';tenn er z:..:.~ Beamten des Schula1.Afsichtsdiens tes der~ 

Verwen1ungsgruppe S 2 ernannt worden wäre, z~erkannt 

werden~ Daß diese vom Bund anzuweisende Dienstzulage 

ein Vielfaches der den Bezirksschulinspektore~ der­

zeit gebührenden Mehrleistungsvergütungell darstellen 

würde, br~ucht gar nicht besonders be~ont werden. 

Für den mit Schulaufsicht funktionen 

betrauten Hauptschuldirektor mUßte jedoch vo~ der zu­

stätidigen Landeslehrerdienstbehörde die Be~rauung eines 

Lehrers mit der inzwischen vakant gewordenen Direktor-

stelle an der betreffenden Pflichtschu~e unter gleich-
. ... .. z .. J' ~ ~ /. 

Z8l 'Jlger uerkennung elner D18rlS tzul",_ge gerd.:'.lj 'S 59 ;. 1) 

des Gehaltsgesetzes 1956 vorgenommen werd~:n. 
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Ich bedaure daher, aus den vor­

stehend genannten Umständ~n dem Vorschlag der 

Burtdessektion Pflichtschullehrer nicht ~ntsprechen 
zu kö .. -.mm. 
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